Rechtsschutz und Zugang zum Recht in der schweizerischen
Sozialhilfe

Gesine Fuchs

Die Sozialhilfe ist das letzte Netz im System der sozialen Sicherheit der
Schweiz. Sie kommt nur zum Zuge, wenn keine anderen finanziellen
Ressourcen und Anspriiche vorhanden sind. Entsprechend ,,vulnerabilisie-
rend“ ist die Situation fiir Menschen in der Sozialhilfe. Sie sind darauf
angewiesen, dass die Sozialhilfebehérden umfassend und verstandlich iber
Anspriiche, Rechte und Pflichten informieren, nach Recht und Gesetz
handeln und ihren Handlungsspielraum angemessen nutzen. Unweiger-
lich auftretende Konflikte zwischen Sozialdiensten und ihren Klient:innen
konnen deshalb schwerwiegende Konsequenzen fir die materielle Exis-
tenzsicherung haben.

Das schweizerische Sozialhilferecht ist Teil des Verwaltungsrechts, kan-
tonal geregelt und wird Gberwiegend von den Gemeinden umgesetzt. Es
ist daher heterogen, komplex und hat viele Berihrungspunkte bspw. mit
dem Sozialversicherungs- oder Unterhaltsrecht. Der Bedarf an rechtlicher
Expertise ist daher hoch und der Zugang zu kompetenter unabhingiger
Beratung wichtig, um Rechte zu kennen und allenfalls zu erstreiten. In
einem Projekt im Auftrag des Bundesamts fir Sozialversicherungen hat
ein Team der Hochschule Luzern und der Universitit Basel den Rechts-
schutz und den Zugang zur Rechtsberatung untersucht.!

Untersucht man nicht nur gesetzliche Regelungen zum Recht auf eine
rechtlich verbindliche Entscheidung einer unabhingigen Instanz — also
einen engen Begriff von Rechtsschutz —, sondern auch die tatsichlichen
Moglichkeiten des Zugangs zum Recht, so sind interdisziplinire und
rechtssoziologische Herangehensweisen notig. Zu untersuchen sind jene
Faktoren, die sich in der Forschung immer wieder als relevant fiir einen
tatsichlichen Zugang zum Recht erwiesen haben: Materielles und Verfah-
rensrecht, Rechtwissen und Rechtsbewusstsein der Beteiligten, Infrastruk-
tur fir Beratung, Rechtsanwendung durch Behérden und schlieflich poli-
tische Rahmenbedingungen. Im Folgenden wird daher ein Arbeitsmodell
fur die verschiedenen Einflisse auf Zugang zum Recht und Rechtsschutz

1 Fuchs/Studer, Soziale Sicherheit CHSS 2021, S. 17 ff.
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vorgestellt und im Folgenden mit empirischen Erkenntnissen der Studie
verkniipft. Die zentralen Fragen lauten:

* Wie sind die Einflussfaktoren ausgestaltet und wie bestimmen sie den
effektiven Zugang zum Recht in der Sozialhilfe?

e Welche Empfehlungen und welcher Handlungsbedarf lassen sich aus
den Ergebnissen ableiten?

Kein Faktor fiir sich allein garantiert oder verhindert einen effektiven Zu-

gang zum Recht, sondern macht ihn wahrscheinlicher oder unwahrschein-
licher.?

I Effektiver Zugang zum Recht in rechtssoziologischer Perspektive

Der Zugang zum Recht auf Rechtsschutz kann nicht nur aus juristischen,
sondern auch aus weiteren sozialen, okonomischen oder administrativen
Griinden erschwert sein. Unter dem Begriff ,Access to Justice” bzw. ,Zu-
gang zum Recht“ sind auch jene Aspekte angesprochen, die auferhalb
des positiven Rechts und der unmittelbar mit seiner Anwendung befass-
ten Institutionen liegen. Rechtsschutz im rechtswissenschaftlichen Sinne
wird durch verschiedene Faktoren, die unten im Einzelnen aufgefiihrt
werden, beeinflusst. Diese Faktoren sind mithin Voraussetzung, damit das
Recht auf Rechtsschutz tatsichlich in Anspruch genommen werden kann.
Aus rechtssoziologischer Sicht beeinflussen folgende Faktoren den Zugang
zum Recht:?

Materielles Recht auf internationaler, verfassungsrechtlicher und gesetzli-
cher Ebene bis hin zu Verordnungen und kommunalen Weisungen kodifi-
ziert Anspriche und bildet die Grundlage jedes Rechtsbegehrens.

Das Verfahrensrecht — also die konkreten Beschwerdeverfahren und Kla-
gebefugnisse, aber auch Verfahrensgrundsitze (etwa die Untersuchungs-
maxime des Gerichts), Kosten und Fristen sowie die Verfiigbarkeit von
unentgeltlicher Rechtsvertretung bestimmen die Handlungsmoglichkeiten
von Sozialhilfebeziehenden wesentlich mit.*

2 Graser, ZIAS 2020, S. 13, 26.

3 Baer, Rechtssoziologie; Morrill/Feddersen/Rushin, Law, Mobilization of, S. 590 ff.

4 Sarat, Yale Journal of Law and the Humanities 1990, S. 343 ff.; Lens, Administra-
tion & Society 2007, S. 382 ff.
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Rechtsstaatliche Grundsitze — etwa faire Standards bei Verwaltungs- und
Gerichtsverfahren, angemessene Verfahrensdauer oder eine garantierte Un-
abhingigkeit der Justiz rahmen materielles und Prozessrecht ein.

Rechtwissen und Rechtsbewusstsein sind auf Seiten der Normbetroffenen
wesentlich, um die eigenen Rechte geltend zu machen. ,Legal literacy“
des materiellen und prozeduralen Rechts kann je nach Rechtsgebiet an-
spruchsvoll sein — fiir das schweizerische Sozialhilferecht gilt dies auf alle
Falle. Rechtsbewusstsein heift, sich bewusst zu sein, Rechte zu haben und
ein bestimmtes personliches Problem (auch) als Rechtsproblem zu definie-
ren.® Altere Forschungen im deutschsprachigen Raum verweisen darauf,
dass marginalisierte Gruppen a) vulnerabel sind, b) von mehr Rechtspro-
blemen als die Mittelschicht betroffen sind, c) dass diese Personen sich
bewusst sind, dass gleiches Recht materielle Ungleichheiten nicht beseitigt
und d) im Ergebnis rechtliche Anspriiche haufig nicht einfordern.”

Infrastruktur: Angesichts komplexer Materien ist der Zugang zu Experti-
se und qualifizierter Beratung notig. Anwaltschaft, spezialisierte Beratungs-
stellen sowie 6ffentliche Ombudsstellen konnen solche Expertise zur Ver-
fiugung stellen. Dies ist wiederum abhingig von Prozesskostenregelungen,
der Moglichkeit unentgeltlicher Rechtsverbeistindung sowie Subventio-
nen aus offentlichen oder zivilgesellschaftlichen Quellen. Normbetroffene
befinden sich in strukturell schwicheren Position gegentber Justiz und
Exekutive, da sie in der Regel einmalig gegen eine Entscheidung vorgehen,
die Gegenseite aber eine Vielzahl von Entscheidungen und Einsprachen
macht sowie mit rechtlicher Expertise ausgestattet ist. Fiir Sozialhilfebezie-
hende gilt dies in besonderem Mafse.

Rechtsanwendung durch Behorden: Ob und unter welchen Bedingungen
Rechte mobilisiert und Normbetroftene eine rechtliche Entscheidung er-
wirken, wird durch rechtsanwendende Behorden gefiltert — dies sind nicht
nur Gerichte und Beschwerdeinstanzen, sondern auch die Exekutive, hier
also Sozialhilfebehorden. Thr Handeln ist wert- und ressourcengebunden.
Hohe Falllast, die Wert- und Normorientierungen der street level bureau-

5 Sandefur, Annual Review of Sociology 2008, S. 339 ff.; de Langen/Barendrecht, Le-
gal Empowerment of the poor, S. 250 ff.; Marchiori, Measuring Women’s and Chil-
dren’s Access to Justice.

6 Ewick/Silbey, The Common Place of Law; Marshall/Barclay, Law & Social Inquiry
2003, S. 617 ff.

7 Blankenburg, Mobilisierung des Rechts, S. 25 f.

8 Galanter, Law and Society Review 1974, S. 95 ff.
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crats,? politischer Druck, professionelle Fallbearbeitung und rechtskonfor-
me Anwendung konnen in einem Spannungsverhiltnis zueinander stehen.
Aktuelle Erkenntnisse Gber die Soziologie gerichtlicher Wissensprodukti-
on — wie z.B. Richter:innen tiber Armutsbetroffene denken und wie sie zu
ihren Urteilen gelangen — sind ein Desiderat.!”

Schlieflich beeinflussen dffentliche Diskurse zu Rechtsmaterien die han-
delnden Akteur:innen, seien es Normbetroffene oder Behorden. Die Politik
entscheidet mit Gesetzesinderungen tiber Ressourcen und materielle An-
spriche und damit Gber die Konkretisierung des Rechts auf Existenzsiche-
rung (vgl. 2.). Somit erscheint die Einforderung von Rechten mehr oder
weniger legitim bzw. aussichtsreich.

Abbildung 1: Modell der Einflussfaktoren auf effektiven Zugang zum Recht in
der Sozialbilfe (Quelle: eigene Darstellung)

Rechtsstaatlichkeit sichert faire Anwendung
Materielles Recht Prozessrecht
(Schnittmengen, Klarheit) | (Kosten, Verfahrensstufen,
Beistand, Dauer, aufschieben-
de Wirkungen, Untersu-
chungsgrundsatz)
Zugang zu Expertise und Effektiver Zugang zum Recht Rechtsanwendung
Infrastruktur Zu Entscheidung einer durch Behérden
Anwaltschaft unabhéngigen Instanz « Rechtsbewusstsein
Beratungsstellen kommen; und jurist. Expertise
Eigene Rechtsanspriiche * Ausstattung
Ombudsstellen - " "
- ) . realisieren konnen; < « transparente und
Finanzierung & Subvention —» Vollzug rechtlicher / vollstandige
richterlicher Entscheidungen Information flir
Normbetroffene
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Nutzung des Ermes-
sensspielraums
Normbetroffene
Rechts-Wi 1 — Rechts-B in — Vertrauen in
Justiz und Behérden
Weitere psychische, kulturelle, intellektuelle und
o6konomische Ressourcen

Politische Rahmenbedingungen und éffentliche Diskurse

9 Raaphorst/Groeneveld, Discrimination and representation in street-level bureau-
cracies, S. 116 ff.
10 Boulanger, Die Soziologie juristischer Wissensproduktion, S. 173 ff.
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Zur Untersuchung dieser Faktoren wurden in unserer Studie a) dogma-
tisch-rechtswissenschaftliche Grundlagen erarbeitet, b) Rekursinstanzen
bzw. Gerichte befragt und ausgewahlte Rechtsprechung nach prozessrecht-
lichen Kriterien analysiert, ¢) Beratungs- und Ombudsstellen sowie An-
wilt:innen mit einem Online-Survey befragt und d) Interviews mit Betrof-
fenen, Beratungsstellen und Rechtsabteilungen der Sozialhilfe gefithrt. Die
Online-Befragung fand schweizweit statt. Vertiefende Analysen und Inter-
views wurden in den Kantonen Genf, Freiburg, Zirich und St. Gallen
durchgefiihrt, die sich sprachlich und sozialraumlich unterscheiden.

Uber die konkrete Gestalt dieser Faktoren in der Schweiz ist nur wenig
bekannt. Das Land ist an einschligigen internationalen Vergleichsuntersu-
chungen und -erhebungen, wie etwa des World Justice Projects,!! oder den
Bemithungen der OECD fir reprisentative Erhebungen zu den Rechts-
bediirfnissen nicht beteiligt.'”> Eine grolere Studie des Schweizerischen
Kompetenzzentrums fir Menschenrechte (SKMR) zum Zugang zur Justiz
in Diskriminierungsfillen bertcksichtige rechtliche Grundlagen, Gerichts-
praxis und Einschitzungen von Beratungsstellen und Anwaltschaft. Sie
kam zum Schluss, dass mangelndes Rechtswissen und fehlendes Erkennen
einer Diskriminierung zusammen mit knappen Beratungsressourcen und
geringe Rechtspraxis hohe Hiirden fiir den Zugang zur Justiz darstellen.!?
Systematische Befragungen von Betroffenen oder Bevolkerungsumfragen
fehlen in der Schweiz. Etwas breiter sind die unmittelbare Mobilisierung
von Gerichten und die Erfolgschancen erforscht.!4

II. Politischer Kontext und dffentliche Diskurse als schwierige
Rahmenbedingungen fiir Verbesserungen in der Sozialbilfe

Subsidiaritit und Foderalismus sind bestimmend fir den schweizerischen
Sozialstaat und die kleinrdumige Organisation der Sozialhilfe. Subsidiari-
tit besagt, dass a) zentrale Behorden nur die Aufgaben wahrnehmen sol-
len, die nicht von unteren, lokalen Ebenen erfullt werden konnen, und
b) die Menschen fir sich selbst verantwortlich sind und nur dann, wenn
sie nicht allein zurechtkommen, der Staat unterstiitzend eingreift.!> Bei-

11 Seite des World Justice Projekts abrufbar unter: https://worldjusticeproject.org.

12 OECD/Open Society Foundations, Legal Needs Surveys and Access to Justice.

13 Locher, Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfallen, S. 49 ff.

14 Rothmayr Allison/Varone, Justiz, S. 219 ff.; Gertsch, Schweizerisches Zentralblatt
far Staats- und Verwaltungsrecht 2021, S. 34 ff.

15 Studer, Subsidiaritat, S. 523 ff.
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de Prinzipien nahren eine liberale Skepsis gegentiber einem ausgebauten
Wohlfahrtsstaat; stattdessen wird Eigenverantwortung betont und werden
strukturelle Probleme eher ausgeblendet.

Durch die kantonale Regelungskompetenz und den lokalen Vollzug
ergibt sich eine erhebliche Heterogenitit in Bezug auf die Rechtslage,
die spezifischen Aufgaben und Pflichten sowie die unterschiedlichen An-
spriuche der Klient:innen. Zur Bewiltigung der Heterogenitat gibt es die
Schweizerische Konferenz fiir Sozialhilfe (www.skos.ch), in der Kantone,
Gemeinden und private Organisationen Mitglied sind. Seit 1963 verdffent-
licht sie ,Richtlinien zur Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe®
als Ergebnis eines komplexen Aushandlungsprozesses unter den Mitglie-
dern.’® Die SKOS-Richtlinien sind nicht automatisch rechtsverbindlich,
werden jedoch in allen kantonalen Rechtsquellen genannt. Zudem gibt
es tberall mehr oder weniger Ausnahmen zu den Richtlinien. Gegen jede
weitere Vereinheitlichung gibt es starke politische Widerstinde, da sie
mit dem Aufgeben lokaler und kantonaler Autonomie gleichgesetzt wird.
Wiederholte politische Initiativen fiir ein Bundesrahmengesetz sind bisher
erfolglos geblieben.!”

Die Sozialhilfequote in der Schweiz betragt seit Jahren um die 3 %. Sze-
narien gehen von etwa 20 % mehr Sozialhilfebeziehenden durch die Coro-
na-Pandemie aus, wenn die vorgelagerten Sozialversicherungsanspriiche
ausgeschopft sind.'® Risikogruppen der Sozialhilfe sind auslindische Per-
sonen, Personen ohne Berufsbildung sowie Kinder/Jugendliche und Einel-
ternfamilien: von letzteren sind ein Funftel auf Sozialhilfe angewiesen.!®

Im neuen Jahrtausend ist der 6ffentliche Diskurs gegentiiber Armutsbe-
troffenen stetig rauer und hartherziger geworden. Dies ist eng verbunden
mit der Kampagnenpolitik der grofSten rechtspopulistischen Partei in Eu-
ropa, der Schweizerischen Volkspartei (SVP).20 Die SVP konzentriert sich
auf ausgrenzende und fremdenfeindliche Uberzeugungen. Ein neoliberales
Weltbild und ein unverhohlener Wohlfahrts-Chauvinismus pragen ihre
anhaltenden Angriffe auf die Sozialhilfe seit 2007. Die SVP kann in diesem
Politikfeld Mehrheiten gewinnen, da die gemifigte Rechte viele der zu-

16 Die SKOS ist damit Akteurin im ,kooperativen Foderalismus®, und eine von tber
300 freiwilligen Koordinationsgremien, vgl. Vatter, Foderalismus, S. 119 ff.

17 Gurny/Tecklenburg, Fallgruben und Sackgassen; Keller, Sozialhilfe Schweiz.

18 Schweizerische Konferenz fir Sozialhilfe, Corona-Pandemie: Aktuelle Lage und
zukiinftige Herausforderungen fiir die Sozialhilfe.

19 Bundesamt fir Statistik Schweiz, Sektion Sozialhilfe, Statistiken Wirtschaftliche
Sozialhilfe.

20 Bernhard, Swiss Political Science Review 2017, S. 509 ff.
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grunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen und moralischen Werte
teilt. Mit der Umsetzung der 2010 gewonnenen ,,Ausschaffungsinitiative®
der SVP koénnen nun auslindische Personen ausgewiesen werden, wenn
sie eine Straftat, darunter Sozialhilfemissbrauch, begehen. Seit 2009 kon-
nen Daueraufenthaltsbewilligungen entzogen werden, wenn Personen ,in
erheblichem Umfang Sozialhilfe“ beziehen.?! Der SVP-Kampagne von
2015 ,,Stoppt Missbrauch und ausufernde Sozialindustrie®, in der die Par-
tei radikale Kirzungen der Sozialhilfeleistungen forderte, folgte eine Ver-
scharfung der SKOS-Richtlinien: Leistungen fiir kinderreiche Familien
und junge Erwachsene wurden gekiirzt und die moglichen Sanktionen
von 15 9% auf 30 % der Grundleistungen erhoht. Im Jahr 2018 versuchten
mehrere Kantone, Leistungen massiv zu karzen. In einigen Fillen, wie in
Bern, wurden diese Gesetze an der Urne abgelehnt. Befiirworter:innen ei-
nes sozialen Existenzminimums sind in der Defensive. Eine starke advoka-
torische Stimme fir Sozialhilfeempfinger:innen gibt es kaum. Hinzu
kommt, dass in den Medien die Erfahrungen der Armutsbetroffenen kaum
vorkommen und systemische Probleme der Sozialhilfe betont werden.??
Verbesserungen in der Sozialhilfe und im entsprechenden Rechtsschutz
sind darum nur schwer durchzusetzen.

I Einflussfaktoren im Kontext: Die Ergebnisse der Untersuchung
1. Sozialbilferecht: Autonomieverlust und ,Schleier der Intransparenz“

Artikel 12 der schweizerischen Bundesverfassung (BV) halt fest: ,,Wer in
Not gerat und nicht in der Lage ist, fiir sich zu sorgen, hat Anspruch
auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die fiir ein menschenwiirdi-
ges Dasein unerlésslich sind.“ Diese Bestimmung legt das Recht auf Nah-
rung, Kleidung, Unterkunft und medizinische Grundversorgung fest und
soll vor einer unwiirdigen Bettelexistenz bewahren.? Zu den Grundprin-
zipien der Sozialhilfe?* gehoren die Wahrung der Menschenwiirde, das
Bedarfsdeckungsprinzip (Soziales Existenzminimum), das Finalititsprin-
zip (Sozialhilfe wird verschuldensunabhingig gezahlt), der Individualisie-

21 Art. 63 Abs. 1 lit. ¢ Ausliander- und Integrationsgesetz, SR 142.20.

22 Rosenberger Staub et al., Linguistische Diskursanalyse zu ,,Sozialhilfe“ 2019.

23 Studer/Fuchs/Meier/Parli, Arbeiten unter sozialhilferechtlichen Bedingungen,
S.6.

24 Wizent, Sozialhilferecht.
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rungsgrundsatz und schliefSlich die Schadensminderungspflicht. Sozialhil-
feempfianger:innen haben das Recht auf Beteiligung, Mitsprache, Aufkla-
rung sowie rechtliches Gehdr. Zur Minderung der eigenen Bedurftigkeit
missen sie eine zumutbare Erwerbstitigkeit suchen und annehmen oder
einen Beitrag zur beruflichen und sozialen Integration leisten. Hinzu kom-
men umfassende Mitwirkungs- und Auskunftspflichten (Einkommens-
und Vermogensverhiltnisse; Groffe und Zusammensetzung der Haushalts-
gemeinschaft; Familienverhaltnisse; Informationen zur Gesundheit). Die
Sozialdienste ihrerseits sind verpflichtet, umfassend Giber Rechte, Pflichten
und weitere relevante Sachverhalte zu informieren. Sie mussen verhaltnis-
mafig handeln und ihr Ermessen pflichtgemif ausiiben. Insgesamt bedeu-
tet Sozialhilfebezug einen erheblichen Autonomieverlust und verpflichtet
zur Kooperation mit dem Sozialdienst.

Das Sozialhilferecht umgibt ein ,Schleier der Intransparenz“.?> So fol-
gen Sozialdienste in ihrer Arbeit auch sog. Sozialhilfehandbiichern, wel-
che Gesetze, Verordnungen und SKOS-Richtlinien erkliren sowie z.T.
Rechtsprechung und Informationen zu kantonalen Versorgungsstrukturen
enthalten. Hinzu kommen interne Weisungen. Beides, Handbticher und
Weisungen, sind aber nicht in allen Kantonen zuginglich. Dies ist rechts-
staatlich bedenklich, da alle Rechtsgrundlagen offentlich sein missen.
Praktisch konnen Beratungsstellen und Klient:innen damit nicht beurtei-
len, ob eine amtliche Entscheidung zu Recht und unter Nutzung des
Ermessensspielraums erfolgt ist oder nicht.?¢ Aus ihrer Sicht ergeben sich
also besondere rechtliche Schwierigkeiten in der Sozialhilfe.

2. Verfassungsrechtlicher Rechtsschutz und verfahrensrechtliche Ausgestaltung:
Grundsdtze mit hohem Risiko fiir die Betroffenen

Die Schweizer Bundesverfassung gewahrleistet die rechtsstaatlichen
Grundbedingungen des Rechtsschutzes, wie sie im Recht auf gleiche und
gerechte Behandlung vor Justizbehorden (Art. 29 Abs.1 BV), durch den
Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 2 BV), die Gewihrung von
unentgeltlicher Rechtspflege und unentgeltlichem Rechtsbeistand (Art. 29

25 Wizent, Sozialhilferecht, N 364.
26 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 121.
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Abs. 3 BV) sowie durch die Rechtsweggarantie (Art.29a BV) zum Aus-
druck kommen.?”

Beim rechtlichen Gehor in der Sozialhilfe zeigte sich in der Untersu-
chung, dass die grundsatzliche Schriftlichkeit des verwaltungsrechtlichen
Verfahrens eine hohe Hirde fiir viele Klient:innen ist, die ihre personli-
chen Umstinde schriftlich darlegen miissen. Betroffene berichteten, wie
sie es noch Jahre spiter als sehr unfair empfinden, dass sie sich dem Ge-
richt gegeniiber nie miindlich erkliaren konnten. Dabei gewihrleistet Art. 6
EMRK im Rahmen des effektiven Zugangs zum Recht ausdricklich das
Recht auf ein Offentliches Verfahren, was vom Bundesgericht bestatigt
wurde.?® Das rechtliche Geh6r umfasst auch die sachgerechte Begriindung
von Entscheidungen. Dazu gehort eine klare und verstindliche Sprache,
ggf. eine miindliche Erlduterung. Davon sind viele Entscheidungen der So-
zialhilfebeh6rden weit entfernt: 85 % der befragten Beratungsstellen gaben
an, sie wiirden Briefe und Entscheidungen der Beh6rden den Ratsuchen-
den erklaren. Die Interviews mit den Betroffenen bestitigten diesen Ein-
druck.

Die unentgeltliche Rechtspflege (Art.29 Abs.3 BV) ist im Sozialhilferecht
zentral. Sie umfasst das Recht auf ein kostenloses Verfahren und einen kos-
tenlosen Rechtsbeistand. Diese unentgeltliche Rechtspflege wird auf An-
trag gewihrt und ist an Voraussetzungen gekniipft; die Rechtsprechung
hat diese Voraussetzungen sehr eng ausgelegt. Die Antragstellerin muss be-
durftig sein, die Sache darf nicht aussichtlos sein und der Rechtsbeistand
muss wegen tatsachlicher oder besonderer Schwierigkeiten notwendig
sein. Behorden und Gerichte verneinen diese Schwierigkeiten haufig, ob-
wohl auch die interviewten Richter das Sozialhilferecht als komplex, aber
luckenhaft, als ,nébuleux oder ,incompréhensible“ beschreiben. Die re-
striktive Praxis wird in der Lehre seit Jahren stark kritisiert und war zentra-
les Thema in den Kommentaren in der Befragung der Anwaltschaft.?’ Sie
bewirkt, dass eine Beschwerde oder Klage ein hohes Kostenrisiko darstellt,
das Betroffene vom Rechtsweg abhalt und Anwalt:innen von der Ubernah-

27 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 13.

28 BGer, Urteil vom 19. Juli 2013, 8C_95/2013, abrufbar unter: https://www.servat.u
nibe.ch/
dfr/bger/2013/130719_8C_95-2013.html (letzter Zugriff 23.06.2021).

29 Vgl. Hobi, Jusletter, 19. Mirz 2018; Heusser, pladoyer, S. 33 ff.; die meisten Kom-
mentare in der Anwaltschaftsumfrage betrafen die unentgeltliche Rechtspflege,
vgl. Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der
Sozialhilfe, S. 55.
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me eines Mandats. Besonders die fehlende Erfolgaussicht des Verfahrens
ist de facto eine hohe Hiirde. So zeigt auch die Analyse der 48 Gerichtsur-
teile in den vier Fall-Kantonen, dass die Beurteilung der Erfolgschancen
(zu) haufig zusammen mit dem Endentscheid erfolgt und vom Ausgang
des Verfahrens (zu) hiufig auf die Aussichtslosigkeit der Beschwerde ge-
schlossen wird.3°

Der Rechtsweggarantie, also der Moglichkeit, einen Fall vor eine unab-
hingige richterliche Behoérde zu bringen, wird auch entsprochen, wenn
die Sache nicht von einem Gericht, sondern von einer von Weisungen
unabhingigen Kommission beurteilt wird. Die Verfahrenswege sind mit-
unter lang. Gegen Verfiigungen muss immer zuerst bei der Behorde Ein-
sprache erhoben werden. Wahrend aber bspw. in Genf und Fribourg (also
in der franzosischsprachigen Schweiz) der zweite Schritt bereits ans kanto-
nale Verwaltungsgericht fihrt, ist es in St. Gallen der dritte, in Winterthur
(Kanton Zurich) erst der finfte Schritt.3!

Uberwiegend bestehen 30-tagige Einsprachefristen im Verwaltungsrecht.
De facto kann dies in Krisensituationen herausfordernd sein. Zwei Drittel
der Beratungsstellen berichteten, dass Betroffene nicht rechtzeitig zu ihnen
kommen. Aus Betroffeneninterviews geht auch hervor, dass in Kombina-
tion mit psychischen Erkrankungen die Fristen (zu) kurz erscheinen. Be-
schwerden missen schriftlich und in der Amtssprache erfolgen. Dies dient
dem ordentlichen Verfahren, ist aber auch eine Einschrinkung des Zu-
gangs. Darum sollen Formvorschriften nicht zu rigide ausgelegt werden.??
Unsere Untersuchungen zeigen, dass diesem Grundsatz gefolgt wird. Ein-
sprachen missten verstindlich sein; einige Instanzen fragen bei Unklarhei-
ten ggf. nach.

Verwaltungsinterne Verfahren sind in den niher untersuchten Kanto-
nen kostenlos, ebenso bei der zweiten Verfahrensstufe. Wahrend etwa in
Genf und Fribourg das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht kostenlos
ist, gehen Sozialhilfebeziehende im Kanton Ziirich vor Gericht (3. Verfah-
rensstufe) ein erhebliches Kostenrisiko ein. Verfahrenskosten werden hier
nur auf Antrag erlassen, wenn das Verfahren nicht offenkundig aussichtlos
ist.33 Tatsichlich wurden in neun von zwolf untersuchten Ziircher Urtei-
len Verfahrenskosten im mittleren dreistelligen Bereich erhoben, in einem

30 Heusser, plidoyer, S.37; Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Ar-
mutsbetroffenen in der Sozialhilfe, S. 53 f.

31 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 35-47.

32 Kiener, ZSR 2019, S. 5, 49.

33 Art. 16 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz Kanton Ziirich.
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Fall jedoch CHF 3100 (etwa 2800 €).34 Zwei Drittel der befragten Bera-
tungsstellen und tiber die Hilfte der Anwaltschaft erwahnten zu hohe Ver-
fahrenskosten als Grund, wieso Sozialhilfebeziehende kein Rechtsmittel
ergreifen. Zur Verfahrensdauer konnen wegen der groen Unterschiede in
den Kantonen keine Schlisse tiber den Zugang zum Recht gezogen wer-
den.

Insgesamt weisen die Urteilsanalyse und Interviews der Studie auf er-
hebliche Lucken bei der Effektivitait des Rechtsschutzes hin, besonders
beim schriftlichen Verfahren, der unentgeltlichen Rechtspflege und den
Verfahrenskosten. Das Verfahrensrecht strukturiert den Zugang zum
Recht und die Rechtsmobilisierung stark vor.

3. Zugang zu Rechtsberatung: Bedarf hoher als Angebot

Fir die Sozialhilfe kann von einem Beratungsbedarf zu Ansprichen,
bei Sanktionen, Kirzungen und Ruckzahlungen ausgegangen werden.
Die Forschung hat hier hohe Hiirden fiir den Rechtsschutz identifiziert,
darunter mangelnde Beratungskapazititen.’> Hinzu kommen komplexe
Anspruchsklirungen mit Sozialversicherungen als eine weitere Hirde.3¢
Rechtsberatungsstellen sind fiir den Zugang zum Recht unverzichtbar und
sie konnen mit Fachwissen die Situation von Ratsuchenden schnell und
situativ verbessern.

Die Beratungsstellenlandschaft in der Schweiz ist ausgesprochen vielfaltig
und breitgefichert. Dies reicht von generellen Anlaufstellen fir Armutsbe-
troffene (etwa der Caritas) tiber themenspezifische Stellen (wie z.B. Pro In-
firmis oder Frauenberatungsstellen) bis zu solchen in 6ffentlich-rechtlicher
Trigerschaft (z.B. Sozialdienste grofler offentlicher Spitiler). Unter den gut
100 befragten Stellen mit Rechtsberatung konnten 34 identifiziert werden,
die eine detaillierte sozialhilferechtliche Beratung anbieten, also eine (auch
mehrmalige) Beratung zum Einzelfall. Aber auch allgemeine Beratungsstel-
len mit Beratung zum Sozialbilferecht (29 Stellen) sind immens wichtig, weil
sie Rechtsberatungsbedirfnisse erkennen: Sie zeigen Rechte und Pflichten
auf oder geben Informationen zu weiteren Sozialleistungsanspriichen. Sie
leiten bei Bedarf zu detaillierter Rechtsberatung weiter. In etwa einem

34 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 50.

35 Hobi, Jusletter, 19. Mirz 2018; Heusser, pladoyer, S. 33 ff.

36 Siehe dazu auch Studer/Fuchs/Meier/Parli, Arbeiten unter sozialhilferechtlichen
Bedingungen.
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Drittel der 34 Stellen mit detaillierter Sozialhilferechtsberatung arbeiten
weder Jurist:innen noch Personen mit juristischer Weiterbildung. Dies
kann ein Problem sein, wenn z.B. nicht alle sinnvollen rechtlichen Mog-
lichkeiten und Anspriiche erkannt werden. Dabei ist die Finanzierung
der Beratungsstellen mit Beratung zum Sozialhilferecht komplex — am
haufigsten finanzieren sie sich tber Spenden, Beitrige privater Organisa-
tionen, Eigenmittel und staatliche Subventionen. Die Zugangshirden zu
detaillierter Rechtsberatung sind hoch: es gibt Wartezeiten, sehr strenge
Triageregeln (also Regeln, welche Fille angenommen werden) und kurze
Offnungs- oder Telefonzeiten, damit nicht mehr Leute anfragen als effek-
tiv beraten werden konnen. Die Nachfrage ubersteigt das Angebot somit
deutlich.?”

Die wichtigsten Themen in sozialhilferechtlicher Beratung sind das
Nichtverstehen amtlicher Mitteilungen, situationsbedingte Leistungen
(z.B. Schule, Gesundheit), Miete, Auskunftspflichten, drohende oder aus-
gesprochene Sanktionen sowie die Riickzahlung der Sozialhilfe.3® Stellen
mit allgemeiner Rechtsberatung sind besonders auf Informationsvermitt-
lung und allenfalls Weiterleitung ausgerichtet. Bei spezialisierten Stellen
ist die Rechtsberatung manchmal Teil einer umfassenden Problembearbei-
tung. So ist die Unabhingige Fachstelle fir Sozialhilferecht UFS zusatzlich
in Weiterbildung und Offentlichkeitsarbeit engagiert. Detaillierte Rechts-
beratung erfolgt meist in mehrmaligem personlichem Kontakt. Je nach
Konzept und Ressourcen beraten die 34 Stellen nicht nur; 16 begleiten
die Ratsuchenden auch bei Gesprichen mit Beh6rden.?® Nur finf Stellen
tibernehmen im Ernstfall aber auch eine Rechtsvertretung.

Diese letzte Zahl zeigt, dass die Anwaltschaft unverzichtbar fir einen ef-
fektiven Rechtsschutz ist. Die Befragung konnte 84 Anwalt:innen identifi-
zieren, die im Sozialhilferecht vertreten. Davon bezeichnen sich allerdings
nur 27 Personen als spezialisiert. Das Engagement von Beratungsstellen
und Anwilt:innen ist nicht per se konfliktverschirfend, im Gegenteil: So-
wohl die Anwaltschaft (69 %) als auch die Beratungsstellen (91 %) nehmen
fir eine Losung Kontakt mit dem Sozialdienst auf. Hier lassen sich bereits
viele Streitfragen kliren. Kompetenz im Sozialhilferecht kann Konflikte
entscharfen, was auch die Behorden und Gerichte anerkennen. Anwaltli-
che Vertretung kann das Verhiltnis zwischen Sozialdienst und Klient:in

37 Vgl. Fuchs/Studer, Soziale Sicherheit CHSS, S. 17 ff.

38 Nennung von jeweils iiber zwei Drittel der Beratungsstellen, Fuchs et al., Rechts-
beratung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe, S. 70-74.

39 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 87.
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radikal verdndern; ein Betroffener berichtet, er sei erst anstindig behandelt
worden, als er einen Anwalt gehabt habe.

4. Rechtsbewusstsein der Betroffenen

Im Rahmen der Studie wurden zehn Betroffene mit und ohne Erfahrung
mit rechtlichen Schritten befragt, die iber ein relativ gutes Bildungsniveau
verfigten.* Zusammen mit anderen Informationen aus der Erhebung
zeigten die Schilderungen der Betroffenen, dass Rechtskonflikte vor al-
lem in wenig individueller Fallbearbeitung durch die Sozialdienste, we-
nig personlichem Kontakt und mangelnden Erklarungen zum konkreten
Vorgehen wurzeln. Auch wird haufig von despektierlicher Behandlung
berichtet, von ,Vorschuss-Misstrauen“ und ungleicher Behandlung von
Gemeinde zu Gemeinde. Eine ambivalente Informationspolitik wirkt kon-
fliktschirend: Viele fiihlten sich unzureichend tGber Rechte und Pflichten
aufgeklart, aber zu viele schriftliche Informationen ohne Erklirung wirken
belastend. Viele, nicht alle, Betroffenen haben sich Rechtskenntnisse im
Laufe ihres Sozialhilfebezugs selbst angeeignet. Sie haben grundsatzlich
Vertrauen ins Recht und in die Justiz, sind sie doch bei ihren Problemen
mit dem Sozialdienst an Rechtsberatungsstellen gelangt. Diese Stellen wei-
sen ihrerseits allerdings darauf hin, dass sie selbst besonders vulnerable
Gruppen kaum erreichen und dass einige schlechte Erfahrungen mit Be-
horden gemacht haben. Dazu gehoren z.B. auslindische Frauen, die kaum
eine Landessprache sprechen, isoliert leben und keine dauerhafte Aufent-
haltsgenehmigung haben.*! Diese Erkenntnisse bestitigen altere Forschun-
gen, rufen jedoch nach einer differenzierteren Erhebung bei unterschiedli-
chen Gruppen von Armutsbetroffenen.

IV. Schlussfolgerung: Handlungsbedarf und starker Einfluss positiven Rechts
Aus der Untersuchung lasst sich Handlungsbedarf fiir die Beratungsstellen,

bei Behorden und auf der rechtlichen Ebene formulieren. Beratungsstellen
missen gezielt in ihren Ressourcen und Kompetenzen gestirkt werden.

40 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 103-113.

41 Fuchs et al., Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der So-
zialhilfe, S. 133.
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Das betrifft den Ausbau ihrer Beratungskapazititen, aber auch ihre Vernet-
zung und den fachlichen Austausch. Diese Stirkung sollte mittels 6ffentli-
cher Finanzierung erfolgen: Das Recht auf Rechtsschutz ist verfassungs-
und volkerrechtlich verankert und um es effektiv zu gewiahrleisten, ist
der Staat verpflichtet, aktiv titig zu werden. Dazu kann die Finanzierung
von Rechtsberatungsstellen beitragen. Ein Recht auf Rechtsberatung hat in
anderen schweizerischen Rechtsbereichen schon erfolgreiche Vorbilder —
etwa im Sozialversicherungs- oder Opferhilferecht. Eine zugingliche und
fachlich kompetente Rechtsberatung durch Beratungsstellen und die An-
waltschaft ist ein wirksames Druckmittel, um Behorden, vor allem im Ein-
zelfall, zu einer sorgfiltigen Anwendung des Sozialhilferechts anzuhalten.

Prignant formuliert, verbessert mehr Zeit fiir Sozialarbeit in den Sozial-
diensten nicht nur die Reintegration, sondern beugt Konflikten vor. Es
braucht daher eine durchgehende Professionalisierung von Sozialdiensten.
Beschiftigte miissen reflektiert handeln und sich dabei am Menschenbild
der Sozialen Arbeit orientieren (z.B. Menschenrechte, Empowerment, In-
dividualisierung von Hilfe), um den oftmals prekiren Lebenssituationen
gerecht zu werden. Pilotprojekte haben wiederholt bestatigt, dass mehr Be-
ratungsressourcen die Reintegration von Sozialhilfebeziehenden fordern.

Fiir einen effektiven Rechtsschutz braucht es mehr unabhingige Rechts-
beratung und eine hiufigere unentgeltliche Rechtsverbeistindung auch
schon in verwaltungsinternen Einspracheverfahren. Auf dieser Verfahrens-
stufe wird die Angemessenheit einer Entscheidung geprift, was spater
nur noch sehr zurickhaltend geschieht, weshalb hier ein Rechtsbeistand
besonders hilfreich sein kann. Auch miindliche Verhandlungen sollten
haufiger werden. Schlieflich braucht es einen besseren Zugang zu allen
Rechtsinformationen im Sinne des Offentlichkeits- und Rechtstaatsprin-
zips.

Tatsachlich verhindert kein einzelner Faktor allein den Zugang zum
Recht. Die Studie hat jedoch gezeigt, dass bei den unweigerlich auftreten-
den Konflikten das Verfahrens- und das materielle Recht die Handlungs-
moglichkeiten stark vorstrukturieren und daher der stirkste einzelne Ein-
flussfaktor auf einen effektiven Rechtsschutz sind.

Besonders die hohe rechtliche Komplexitit bei unzureichender Trans-
parenz ist eine hohe effektive Hiirde. Diese Komplexitit des Sozialhilfe-
rechts ergibt sich letztendlich aus den starken foderalen und subsididren
Prinzipien des Staatswesens. Die kleinrdumige Regelung der Sozialhilfe
erweist sich in einem entscheidenden Punkt als vorteilhaft fiir Kantone
und Gemeinden: sie konnen als Gemeinwesen entscheiden, wie sie Grund-
prinzipien konkret interpretieren. Dabei scheinen politische und personli-
che Grundhaltungen verschiedener Akteur:innen immer durch. Auf der
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anderen Seite bringen Foderalismus und Subsidiaritit in diesem Zusam-
menhang vor allem Nachteile fir die Biirger:innen, die nicht auf rechts-
gleiche Behandlung bei gleicher Ausgangslage vertrauen konnen. In der
Untersuchung konnte kein Bereich der Sozialhilfe identifiziert werden, bei
dem kantonale und kommunale Unterschiede im Sozialhilferecht durch
die ungleichen Ausgangslagen verstindlich wurden oder gerechtfertigt er-
schienen.

Die gegenwirtige haufige Verweigerung einer unentgeltlichen Rechts-
verbeistindung beschneidet den Rechtsschutz Armutsbetroffener und
kann Resignation beziiglich eigener Rechtsanspriiche und staatsbirgerli-
che Entfremdung fordern. Ein klares und transparentes Recht sowie eine
verstandliche und adressatengerechte Behordenkommunikation hingegen
sind forderlich fiir das Vertrauen in staatliche Institutionen und die Kon-
fliktbearbeitung. Eine entsprechende Forderung im Bereich der Sozialhilfe
in einem Land mit hohem generellen sozialen Vertrauen und verfiigbaren
finanziellen Ressourcen ist moglich und adaquat.

Literatur

Baer, Susanne, Rechtssoziologie, Eine Einfihrung in die interdisziplinire Rechts-
forschung, 4. Auflage, Baden-Baden 2021.

Bernhard, Laurent, Three Faces of Populism in Current Switzerland: Comparing
the Populist Communication of the Swiss Peoples Party, the Ticino League and
the Geneva Citizens’ Movement, Swiss Political Science Review 2017 (4),
S. 509 ff.

Blankenburg, Erhard, Mobilisierung des Rechts, Eine Einfithrung in die Rechtsso-
ziologie, Berlin 1995.

Boulanger, Christian, Die Soziologie juristischer Wissensproduktion, Rechtsdog-
matik als soziale Praxis, in: Boulanger, Christian/Rosenstock, Julika/Singeln-
stein, Tobias (Hrsg.), Interdisziplinire Rechtsforschung: Eine Einfihrung in die
geistes- und sozialwissenschaftliche Befassung mit dem Recht und seiner Praxis,
Wiesbaden 2019, S. 173 ff.

Bundesamt fiir Statistik Schweiz, Sektion Sozialhilfe, Statistiken Wirtschaftliche
Sozialhilfe, abrufbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/so
ziale-sicherheit/sozialhilfe/sozialhilfebeziehende/wirtschaftliche-sozialhilfe.html
(letzter Zugriff: 28.04.2021).

Ewick, Patricia/Silbey, Susan S., The Common Place of Law, Stories from everyday
life, 5. Auflage, Chicago 2008.

Fuchs, Gesine/Abbas, Marina/Studer, Melanie/Koschmieder, Nikola/Parli, Kurt/
Meier, Anne/Blanchet, Nathalie/Ruch, Marion, Rechtsberatung und Rechts-
schutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe, Schlussbericht, Berichtsnum-
mer 18/20, Nationale Plattform gegen Armut, Bern 2021.

141

Ittps://dol.org/10.5771/8783748931003-127 - am 15.01.2026, 21:30:48. [ E—



https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/sozialhilfebeziehende/wirtschaftliche-sozialhilfe.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/sozialhilfebeziehende/wirtschaftliche-sozialhilfe.html
https://doi.org/10.5771/9783748931003-127
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/sozialhilfebeziehende/wirtschaftliche-sozialhilfe.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/soziale-sicherheit/sozialhilfe/sozialhilfebeziehende/wirtschaftliche-sozialhilfe.html

Gesine Fuchs

Fuchs, Gesine/Studer, Melanie, Sozialhilfe, Handlungsbedarf bei Rechtsschutz und
-beratung?, Soziale Sicherheit CHSS 2021 (1), S. 17 ff.

Galanter, Marc, Why the ,,Haves“ Come out Ahead: Speculations on the Limits of
Legal Change, Law & Society Review 1974 (1), S. 95 ff.

Gertsch, Gabriel, Richterliche Unabhingigkeit und Konsistenz am Bundesverwal-
tungsgericht, eine quantitative Studie, Schweizerisches Zentralblatt fir Staats-
und Verwaltungsrecht 2021 (1), S. 34 ff.

Graser, Alexander, Zugang zum Recht: Kein Thema fir die deutsche (Sozial-)
Rechtswissenschaft?, Zeitschrift fir auslaindisches und internationales Arbeits-
und Sozialrecht 2020 (ZIAS) (1), S. 13 ff.

Gurny, Ruth/Tecklenburg, Ueli, Fallgruben und Sackgassen, Zur Entwicklung der
schweizerischen Sozialhilfe in den letzten Jahrzehnten, Denknetz, Zirich 2016.

Heusser, Pierre, Rechtsschutz, Fiir die Schwichsten zu schwach, plidoyer — Maga-
zin fiir Recht und Politik 2009, S. 34 ff.

Heusser, Pierre, Die unentgeltliche Vertretung ist klarer zu regeln, plidoyer — Ma-
gazin fir Recht und Politik 2011, S. 33 ff.

Hobi, Tobias, Unentgeltliche Prozessfithrung und unentgeltliche Rechtsverbeistin-
dung - Unter besonderer Beriicksichtigung sozialhilferechtlicher Verfahren, Jus-
letter, 19. Marz 2018.

Keller, Véréna, Sozialhilfe Schweiz, Chronologie eines Umbaus, Vorstosse und Ent-
scheide auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene 2000-2018, Avenir Social:
Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, Bern 2019.

Kiener, Regina, Zugang zur Justiz, Zeitschrift fiir schweizerisches Recht 2019,
S.5ff.

de Langen, Maaike/Barendrecht, Maurits, Legal Empowerment of the poor: Inno-
vating access to justice, in: Brookings Institution (Hrsg.), The state of accesss.
Success and failure of democracies to create equal opportunities, Washington
2008, S. 250 ff.

Lens, Vicki, Administrative Justice in Public Welfare Bureaucracies: When Citizens
(Don’t) Complain, Administration & Society 2007 (3), S. 382 ff.

Locher, Reto, Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfillen, in: Kaufmann,
Claudia/Hausammann, Christina (Hrsg.), Zugang zum Recht, Vom Grundrecht
auf einen wirksamen Rechtsschutz, Basel 2017, S. 49 ff.

Marchiori, Teresa, Measuring Women’s and Children’s Access to Justice, abrufbar
unter: https://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/160830_Presentation_Teresa_Mar-
chiori.pdf (letzter Zugrift: 30.06.2021).

Marshall, Anna-Maria/Barclay, Scott, In Their Own Words, How Ordinary People
Construct the Legal World, Law & Social Inquiry 2003 (3), S. 617 ff.

Morrill, Calvin/Feddersen, Mayra/Rushin, Stephen, Law, Mobilization of, in:
Wright, James D. (Hrsg.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral
Sciences, 2. Auflage, Amsterdam 2015, S. 590 ff.

OECD/Open Society Foundations, Legal Needs Surveys and Access to Justice, Paris
2019.

142

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748931003-127 - am 15.01.2028, 21:30:48. Vde/ [ —



https://doi.org/10.5771/9783748931003-127
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Rechtsschutz in der schweizerischen Sozialbilfe

Raaphorst, Nadine/Groeneveld, Sandra, Discrimination and representation in
street-level bureaucracies, in: Hupe, Peter L. (Hrsg.), Research Handbook on
Street-Level Bureaucracy, The Ground Floor of Government in Context, Chel-
tenham 2019, S. 116 ff.

Rosenberger Staub, Nicole/Dreesen, Philipp/Krasselt, Julia/Klopfenstein Frei, Nadi-
ne/Bubenhofer, Noah/Kehl, Konstantin/Gabriel, Rainer, Linguistische Diskurs-
analyse zu ,,Sozialhilfe“, Sozialdeparment der Stadt Zirich, Zirich 2019.

Rothmayr Allison, Christine/Varone, Frédéric, Justiz, in: Knoepfel, Peter/Papado-
poulos, Yannis/Sciarini, Pascal/Vatter, Adrian/Hausermann, Silja (Hrsg.), Hand-
buch der Schweizer Politik, Zirich 2014, S. 219 ff.

Sandefur, Rebecca L., Access to Civil Justice and Race, Class, and Gender Inequali-
ty, Annual review of Sociology, 2008, S. 339 ff.

Sarat, Austin, ,,...The Law Is All Over®: Power, Resistance and the Legal Conscious-
ness of the Welfare Poor, Yale Journal of Law and the Humanities 1990 (2),
S.343 ff.

Schweizerische Konferenz fiir Sozialhilfe, Corona-Pandemie: Aktuelle Lage und
zukiinftige Herausforderungen fiir die Sozialhilfe, Analysepapier, Uberarbeitete
Version Januar 2021, Bern 2021.

Studer, Melanie, Subsidiaritit, in: Bonvin, Jean-Michel/Hugentobler, Valérie/Knop-
fel, Carlo/Maeder, Pascal/Tecklenburg, Ueli (Hrsg.), Worterbuch der Schweizer
Sozialpolitik, Zirich 2020, S. 523 ff.

Studer, Melanie/Fuchs, Gesine/Meier, Anne/Parli, Kurt, Arbeiten unter sozialhilfe-
rechtlichen Bedingungen — Schlussbericht, Basel 2020.

Vatter, Adrian, Foderalismus, in: Knoepfel, Peter/Papadopoulos, Yannis/Sciarini,
Pascal/Vatter, Adrian/Hausermann, Silja (Hrsg.), Handbuch der Schweizer Poli-
tik, Zurich 2014, S. 119 ff.

Wizent, Guido, Sozialhilferecht, Zurich 2020.

143

Ittps://dol.org/10.5771/8783748931003-127 - am 15.01.2026, 21:30:48. [ E—



https://doi.org/10.5771/9783748931003-127
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748931003-127 - am 15.01.2028, 21:30:48.



https://doi.org/10.5771/9783748931003-127
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	I. Effektiver Zugang zum Recht in rechtssoziologischer Perspektive
	II. Politischer Kontext und öffentliche Diskurse als schwierige Rahmenbedingungen für Verbesserungen in der Sozialhilfe
	III. Einflussfaktoren im Kontext: Die Ergebnisse der Untersuchung
	1. Sozialhilferecht: Autonomieverlust und „Schleier der Intransparenz“
	2. Verfassungsrechtlicher Rechtsschutz und verfahrensrechtliche Ausgestaltung: Grundsätze mit hohem Risiko für die Betroffenen
	3. Zugang zu Rechtsberatung: Bedarf höher als Angebot
	4. Rechtsbewusstsein der Betroffenen

	IV. Schlussfolgerung: Handlungsbedarf und starker Einfluss positiven Rechts

